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Im Frühjahr dieses Jahres hat der 
Steiermärkische Gemeindebund ge-
meinsam mit dem Land Steiermark 

und dem Steirischen Städtebund ein 
Projekt bei der Europäischen Union 
eingereicht, das die Unterstützung der 
steirischen Gemeinden für deren Zu-
gang zu kommunalen EU-Förderungs-
programmen zum Inhalt hat. Vor kur-

zem erhielt diese Initiative die Zusage 
einer Förderung durch die Europäische 
Union – ein großer Erfolg für dieses 
Gemeindebund-Projekt, das unter zahl-
reichen Anträgen aus ganz Europa aus-
gewählt wurde.
Näheres über das Projekt, das im kom-
menden Jahr durch diverse Veranstal-
tungen und Veröffentlichungen für die 

steirischen Gemeinden präsent sein 
wird, lesen Sie auf Seite 12.
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Landesgeschäftsführer

schon längere Forderung nach der Sanie-
rung der steirischen Landesstraßen. 
Wir bleiben beim Geld und informieren 
über die Entwicklung der Ertragsan-
teilvorschüsse, bei denen die Steier-
mark im Jahr 2008 einen Zuwachs von 
8,4 % gegenüber dem Vergleichszeit-
raum 2007 verzeichnen kann. Leider 
ist dies nur bedingt ein Grund zum 
Jubeln, da jedenfalls davon auszugehen 
ist, dass die Auswirkungen der interna-
tionalen Finanzkrise und der steigenden 
Rohstoffpreise eine Abschwächung der 
Konjunktur erwarten lassen, was sich 
letztendlich auch nachteilig auf die öf-
fentlichen Finanzen auswirken wird.
Es freut mich auch besonders, darüber 
berichten zu können, dass der Steier-
märkische Gemeindebund federführend 
gemeinsam mit dem Amt der Steier-
märkischen Landesregierung und dem 
Städtebund an einem EU-Förderprojekt 
teilnehmen wird. Im Rahmen des Pro-
gramms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ werden wir einen EU-Förder-
kompass mit den für die Gemeinden 
wichtigsten Direktförderprogrammen 
der Europäischen Union herausgeben 
und Ihnen zur Verfügung stellen. Im 
Rahmen des Projekts, das bei einem Fi-
nanzvolumen von rund € 55.000,-- mit 
€ 45.000,-- (!) direkt von der EU geför-
dert wird, werden wir Ihnen in zehn in 
unterschiedlichen Regionen geplanten 
Workshops nicht nur den Förderkom-
pass vorstellen, sondern fundierte Infor-
mationen zur Antragstellung anbieten. 
Ich hoffe sehr, dass dieses Beispiel dazu 
anspornt, dass auch Sie in den Gemein-
den einen der vielen positiven Aspek-
te der Mitgliedschaft zur Europäischen 
Union nutzen und ebenfalls zusätzliche 
Finanzmittel für Ihre kommunalen Pro-
jekte lukrieren können. 
Aus dem Steiermärkischen Landtag darf 
ich berichten, dass derzeit das Raumord-
nungsgesetz intensiv diskutiert und ver-
handelt wird. In diesem Zusammenhang 
ist es dem Steiermärkischen Gemein-
debund zwischenzeitlich durch seine 
Stellungnahme auch gelungen, dass eine 
Mehrzahl seiner Forderungen im derzeit 
vorliegenden Entwurf Berücksichtigung 
gefunden hat. Wir werden uns in den 
weiteren Verhandlungen jedenfalls sehr 
darum bemühen, Ihre Anliegen weiter-
hin bestens zu vertreten. 
Auch was die Kosten für die Tierkörper-
verwertung in der Steiermark betrifft, 
freue ich mich sehr darüber, von einem 
Verhandlungserfolg berichten zu kön-

nen. Der Gemeindebund hat gemeinsam 
mit dem Städtebund in den vergangenen 
Wochen intensive Gespräche mit der 
Steirischen TKV geführt, und es ist uns 
schließlich gelungen, eine Reduktion 
von rund € 85.000,-- auf die Gesamtkos-
ten der Falltierentsorgung für das Jahr 
2007 in der Steiermark zu erreichen. 
Wir berichten im Blattinneren weiters 
über die Einführung des Modellver-
suchs „Neue Mittelschule“ und die Re-
duzierung der schulautonomen Tage. 
Der Bericht über die Leistungen der 
Steirischen Abfallwirtschaft im Rahmen 
des „3. Interkommunalen Erfahrungs-
austausches“ in Lannach zeigt, dass 
die Steiermark hier eine Vorreiterrol-
le einnimmt, wofür ich allen Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern für 
ihre Bemühungen, aber insbesondere 
auch Landesrat Johann Seitinger, HR 
Dr. Wilhelm Himmel vom Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung und 
dem Obmann des Dachverbandes der 
Steirischen Abfallwirtschaftsverbände, 
LAbg. Bgm. Ernst Gödl, sowie allen 
weiteren Beteiligten für ihre Initiativen 
und Bemühungen herzlich danke. 
Aus dem Bereich Umwelt informieren 
wir weiters über ein Holzenergiecon-
tracting-Projekt im Bezirk Fürstenfeld 
sowie über die neue Verpackungsver-
ordnung, die jede Menge Chancen zur 
intensiven Kosteneinsparung und Ge-
bührenoptimierung bringt.
Dass sich der Gedanke der Gemeindeko-
operationen weiter fortsetzt, zeigt sich 
am Beispiel des steirischen Lafnitztals, 
wo eine Gemeindekooperation neuen 
Wind in die Region bringen wird. 
Berichte über die gemeinsam mit dem 
Gemeindebund ausgerichtete Agenda 
21-Akademie in Großwilfersdorf, bar-
rierefreies Erleben der Steiermark und 
Neues zu Europa runden die Inhalte die-
ser Ausgabe ebenso ab wie ein Beitrag 
über den guten Zahngesundheitszustand 
unserer jungen Bevölkerung. 

Ich wünsche Ihnen wie immer eine 
inter essante Lektüre.

Ihr

Mag. Dr. Martin Ozimic
Landesgeschäftsführer

Es tut sich viel in der Steiermark: 
Bereits ein Blick auf die Kurz-
meldungen in dieser Ausgabe be-

stätigt das. Viele Veranstaltungen und 
bemerkenswerte Jubiläen wurden gefei-
ert, die Stadtgemeinde Feldbach und die 
bayerische Stadt Adelsdorf haben eine 
Partnerschaftsurkunde unterzeichnet 
und die Marktgemeinde Lannach festigt 
ihre bereits seit zehn Jahren bestehende 
Gemeindepartnerschaft mit der bayeri-
schen Gemeinde Alling.
Das alles zeigt, dass eine arbeitsintensive 
zweite Jahreshälfte begonnen hat. Wir 
berichten im Blattinneren auch über eine 
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 1966 1976 1986 1996 2000 2005 

August 2008 445,9 254,1 163,5 125,0 118,8 107,4
September 2008 (vorläufig) 446,8 254,6 163,8 125,2 119,0 107,6

Index der Verbraucherpreise

Jeder von uns benutzt täglich die Lan-
desstraßen der Steiermark – mit Auto, 
Bus, Rad oder zu Fuß. Straßen sind die 
Lebensadern des Landes, ohne die nichts 
funktionieren würde. Die Landesstraßen 
B+L bilden mit einer Länge von rund 
5.010 km das Rückgrat dieses Netzes 
und sind das Bindeglied zwischen den 
Gemeindestraßen und dem hochrangi-
gen Straßennetz der Autobahnen und 
Schnellstraßen. 
Bis vor einigen Jahren stand der Netzaus-
bau im Vordergrund, während der Erhal-
tung des Bestandes eher geringe Beach-
tung geschenkt wurde. Vielmehr wurde 
ein guter Straßenzustand als selbstver-
ständlich angesehen und ein weiterer 
Netzausbau gefordert. Vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwick-
lung, dem weitgehend guten Ausbau-
stand und den immer knapperen Budgets 
sowie der Überalterung der bestehenden 
Infrastrukturen ist eine Änderung der 
bisherigen Investitionsstrategien erfor-
derlich. 
Der Regionale Planungsbeirat der Re-
gion Weiz, dem alle Bürgermeister des 
Bezirks angehören, hat sich in seiner 
jüngsten Sitzung genau mit diesem Pro-
blem beschäftigt und schlägt Alarm. Er 
verweist auf die Dringlichkeit der seit 
langem notwendigen Sanierungsmaß-
nahmen von Landesstraßen im Bezirk 
– darunter der Teichalmstraße und der 
Pfaffensattelstraße – und hat eine Reso-
lution an das Land Steiermark gerichtet, 
in der eine Erhöhung des Infrastruktur-
budgets zur Durchführung der erforderli-
chen Straßenerhaltungsarbeiten gefordert 
wird.

Mehr Budgetmittel für Straßenbau-
maßnahmen dringend notwendig

Ein Situationsbericht über die steirischen 
Landesstraßen, erstellt von der zustän-
digen Fachabteilung 18A des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung, 
belegt den bedenklichen Zustand der 
Landesstraßen und unterstreicht die For-
derung des Planungsbeirates Weiz.
Dieser Situationsbericht stand auch im 
Mittelpunkt der Beratungen des Infra-
strukturausschusses der Steiermärki-
schen Landesregierung am 9. September 
2008. Unter dem Titel „Der weiß-grüne 
Weg – Erreichbarkeit – die Wege ins 21. 
Jahrhundert“ beschäftigte sich der Aus-
schuss unter der Leitung des zuständigen 
Regierungsmitgliedes, Landesrätin Mag. 
Kristina Edlinger-Ploder, eingehend mit 

der prekären Situation der steirischen 
Landesstraßen.
Der Großteil des Landesstraßennetzes 
in der Steiermark wurde in den 70iger 
und 80iger Jahren ausgebaut. Die letzten 
Ergebnisse aus den Zustandsbewertun-
gen der Landesstraßen L und B zeigen, 
dass sich über 40 % des gesamten Lan-
desstraßennetzes, d. s. ca. 2.000 km, in 
sehr schlechtem, gravierende Schäden 
aufweisendem Zustand befinden. Noch 
kritischer ist die Situation bei bestehen-
den Brücken, Tunneln, Stützmauern usw. 
Diese Infrastrukturanlagen haben in den 
letzten Jahren ein Alter erreicht, in dem 
eine Instandsetzung und/oder Erneue-
rung dringend notwendig geworden ist. 
In den nächsten 10 Jahren müssen über 
700 der 3.151 Anlagen saniert werden.
In diesem Zusammenhang hat die Abtei-
lung A18 ein Erhaltungsmanagementsys-
tem (EMS) auf Basis des letzten Standes 
der Wissenschaft implementiert, das lau-
fend weiterentwickelt wird. Mit dem Er-
haltungsmanagementsystem ist es nicht 
nur möglich, den Zustand der Straßen, 
Brücken und Tunnelanlagen zu erheben 
und darzustellen, sondern es kann auch 
eine systematische Maßnahmenplanung 
und Kostenbedarfsrechnung angestellt 
werden.
Aufgrund der Ergebnisse durch das EMS 
wäre zur Aufrechterhaltung der Infra-
struktur in der Steiermark in den nächs-
ten 5 Jahren ein jährliches Budget von 
rund 100 Mio. Euro erforderlich. Dieser 
Bedarf gliedert sich in ca. 55 Mio. Euro 
für den Straßenbau, ca. 29 Mio. Euro 
für den Brückenbau, etwa 8 Mio. Euro 
für den Tunnelbau und ebenfalls rund  
8 Mio. Euro für Stützmauern, Rutschun-
gen, Lärmschutzwände und sonstige 
Maßnahmen.
Derzeit sind im ordentlichen Landeshaus-
halt rund 51 Mio. Euro für die Sanierung 
der Straßeninfrastruktur vorgesehen. Im 
Vergleich zum erhobenen Finanzbedarf 
bedeutet dies, dass jährlich 50 Mio. Euro 
für wichtige und notwendige Instandset-
zungs- und Erneuerungsmaßnahmen der 
Landesstraßen fehlen.
Im Oktober 2006 beschloss der Stei-

ermärkische Landtag beginnend mit 
dem Jahr 2007 ein Sonderinvestitions-
programm, für das 100 Mio. Euro zur 
Umsetzung bestimmter Projekte zur Ver-
fügung gestellt wurden. 60 Mio. Euro 
aus diesen Mitteln waren und sind für die 
Straßeninfrastruktur vorgesehen. Einige 
Straßenvorhaben konnten bereits aus die-
sem Budget finanziert werden.
Damit die geplanten Neubau- und not-
wendigen Sanierungsmaßnahmen im 
vernünftigen Zeitraum von 10 Jahren 
umgesetzt werden können, ist aus der 
Sicht der Verkehrsabteilung des Landes 
eine Erhöhung des Budgets für Stra-
ßenneubauten von derzeit 29 Mio. auf 
40 Mio. Euro pro Jahr erforderlich. Für 
Instandsetzungsprojekte wäre eine Erhö-
hung des Budgets um 50 Mio. Euro pro 
Jahr notwendig. Insgesamt müsste der 
Verkehrsabteilung ein Gesamtbudget von 
140 Mio. Euro wertgesichert jährlich zur 
Verfügung stehen.
Es ist zu hoffen, dass die Steiermär-
kische Landesregierung in Anbetracht 
des teilweise bereits alarmierenden Zu-
standes der steirischen Landesstraßen 
die erforderlichen Budgetmittel für die 
notwendigen Straßensanierungsprojekte 
flüssigstellt, um im Interesse aller Stra-
ßenbenutzer die Verkehrssicherheit und 
die Aufrechterhaltung des Straßennetzes 
zu gewährleisten. Wenn dies nicht ge-
schieht, wird es mittel- und langfristig 
zu einer weiteren Verschlechterung der 
Erreichbarkeit und damit Lebensqualität 
von peripheren Regionen kommen. Die 
Landesstraßen erschließen außerdem oft 
Tourismusgebiete und stellen wichtige 
Pendlerverbindungen dar. Nicht verwirk-
lichte Sanierungen oder Erneuerungen 
würden daher in weiterer Folge auch zu 
volkswirtschaftlichen Schäden führen.
Die für das Ressort Verkehr zuständi-
ge Landesrätin Mag. Kristina Edlinger-
Ploder wird den Antrag auf zusätzli-
che Budgetmittel für die Landesstraßen 
in der Landesregierung einbringen und 
sich vehement dafür einsetzen, dass die 
dringendsten Sanierungsmaßnahmen so 
rasch wie möglich in Angriff genommen 
werden können. 

Dringender Sanierungsbedarf bei den 
steirischen Landesstraßen
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Schulgesetzliche Änderungen ab 
dem Schuljahr 2008/09

Mit 1. Juli 2008 beschloss der Landtag 
Steiermark Novellen zu den steirischen 
Schulgesetzen. Durch die Änderungen 
im Steiermärkischen Pflichtschuler-
haltungsgesetz (LGBl. Nr. 94/2008), 
Steiermärkischen Pflichtschulorga-
nisations-Ausführungsgesetz (LGBl. 
Nr. 95/2008) und Steiermärkischen 
Schulzeit-Ausführungsgesetz (LGBl. 
Nr. 93/2008) wurden die schulorgani-
sationsrechtlichen Grundlagen für die 
Einführung des Schulmodells „Neue 
Mittelschule“ geschaffen sowie eine 
Reduzierung der schulautonom frei 
erklärten Tage von 5 auf 3 Tage an 
allgemein bildenden Pflichtschulen mit 
5-Tage-Woche vorgenommen.
Ausgangspunkt für diese Gesetzesän-
derungen war die Novellierung der er-
forderlichen Grundsatzgesetz-Bestim-
mungen im Schulorganisationsgesetz 
(BGBl. I Nr. 26/2008) und Schulzeit-
gesetz (BGBl. I Nr. 29/2008).

schulorganisationsgesetz

Gegenstand dieses Artikels ist es nicht, 
an die monatelang geführte Diskussion 
über die „Neue Mittelschule“ oder 
„Gesamtschule der 10- bis 14-Jähri-
gen“ anzuschließen, sondern nur die 
rechtlichen Vorgaben für die Ausfüh-
rungsbestimmungen aufzuzeigen und 
die Umsetzung der Vorgaben darzu-
stellen.
Der Bund spricht in den neuen Be-
stimmungen (§ 7 Abs. 7 und § 7a) von 
der „Einführung von neuen Modell-
versuchen zur Weiterentwicklung der 
Sekundarstufe I“. Obwohl das Schul-
organisationsgesetz den Begriff des 
Modells oder Modellversuchs nicht 
kennt, bleibt der Bund in seinen Ge-
setzesausführungen jede Definition des 
Begriffes „Modell“ schuldig. Auch die 
sehr ausführliche Beschreibung des 
Modellversuches „Neue Mittelschule“, 
die vom Landesschulrat für Steiermark 
erarbeitet wurde und von Frau Bun-
desministerin Dr. Claudia Schmied 
mit Scheiben vom 28. Jänner 2008 
in leicht geänderter Form genehmigt 
wurde, bringt hinsichtlich des recht-

lichen Charakters eines Modells bzw. 
Modellversuches keine Klarheit.
In der Praxis zeigt sich nunmehr, dass 
es sich vor allem um einen „Schulver-
such“ der Hauptschule in 3 Modellre-
gionen (Graz, Murau und Voitsberg) 
mit 29 Hauptschulstandorten unter 
Heranziehung von Bundeslehrern han-
delt.
Bezüglich der gesetzlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen durch die Länder 
stellt der § 7a Abs. 7 und der § 131 
Abs. 21 zweiter Satz (Inkrafttretensbe-
stimmungen) des Schulorganisations-
gesetzes lapidar fest:
„Die Ausführungsgesetze der Länder 
haben jene Regelungen vorzusehen, 
die zur Durchführung von Schulmo-
dellen im Sinne dieser Bestimmung 
erforderlich sind.“
„Die Grundsatzbestimmung des § 7a 
Abs. 7 tritt gegenüber den Ländern mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung 
im Bundesgesetzblatt in Kraft; die 
Ausführungsgesetze sind binnen einem 
Jahr zu erlassen und mit 1. Juli 2008 
in Kraft zu setzen.“
Jede weitere Vorgabe seitens des Bun-
desgrundsatzgesetzgebers unterbleibt. 
Hier ergab sich  überhaupt das ge-
nerelle Problem, ob die Vorgaben an 
ein Grundsatzgesetz erfüllt sind. Denn 
von einem Grundsatzgesetz kann nur 
dann gesprochen werden, wenn einer-
seits die darin enthaltenen Regelun-
gen nicht so bestimmt sind, dass das 
Bundesgesetz im Hinblick auf Art. 18 
B-VG (Legalitätsprinzip) einwandfrei 
vollziehbar ist (VfSlg 3340, 5921), 
andererseits die betreffenden Regelun-
gen doch so weit bestimmt sind, dass 
sie aufgrund ihres Inhalts den Kom-
petenztatbeständen des Art. 12 Abs. 1 
B-VG über Grundsatzgesetze zugeord-
net werden können. Bei diesen Vorga-
ben, noch dazu unter dem gesetzlichen 
Zwang, Ausführungsbestimmungen 
erlassen zu müssen, stellte sich in wei-
terer Folge  die Frage, was denn nun 
gesetzlich ausgeführt werden sollte. 
Denn einerseits regelte der Bund be-
reits im § 7a leg. cit. die wesentlichen 
Vorgaben bezüglich des Verfahrens zur 
Einführung, andererseits schuf er darin 
auch die Grundlage für die Modellplä-
ne, die als Antrag der Landesschulräte 

vom Bundesminister zu genehmigen 
sind und die inhaltlichen Detailrege-
lungen für diesen „Modellversuch“ 
darstellen.
In den ausführungsgesetzlichen Be-
stimmungen werden – um den Vor-
gaben des Bundes über eine Ausfüh-
rungsgesetzgebung zu entsprechen 
– im Zusammenhang mit diesem „Mo-
dellversuch“ die Namensführung die-
ser Schulen und der erleichterte spren-
gelfremde Schulbesuch geregelt.

schulzeitgesetz

Die Änderung des Schulzeitgesetzes 
stellt den vorläufigen Endpunkt und 
den Kompromiss einer jahrelangen 
Diskussion zwischen Schulbehörden, 
Lehrer- und Elternvertretern dar. Seit 
der Einführung der 5 schulautonom 
schulfrei erklärten Tage bestehen 
immer wieder Klagen, dass vor allem 
unterschiedliche schulfreie Tage bei 
Familien mit mehr als einem Kind die 
familiäre Situation belasten. Dies hat 
der Bundesgesetzgeber nun derart ge-
löst, dass er an den Bundesschulen mit 
5-Tage-Woche die Anzahl der schulau-
tonom schulfrei erklärten Tage von 5 
auf 3 reduzierte und der Landesschul-
rat 2 zwischen 2 unterrichtsfreie Tage 
fallende Schultage durch Verordnung 
schulfrei zu erklären hat.
Die Länder wurden in der Grund-
satzgesetzgebung aufgefordert, hin-
sichtlich dieser 2 schulfreien Tage 
die Übereinstimmung mit den Bun-
desschulen anzustreben, soweit zwin-
gende örtliche Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen.

Die Änderungen in den 
Landesgesetzen

das steiermärkische 
Pflichtschulerhaltungsgesetz

Gesonderte schulsprengel für ange
schlossene sonderschulklassen bei 
allen 4 schularten
§ 13 Abs. 1 des Steiermärkischen 
Pflichtschulorganisations-Ausfüh-
rungsgesetzes sieht vor, dass Sonder-
schulen als selbständige Schulen ge-

Einführung des Modellversuches Neue Mittelschule
Reduzierung der schulautonomen Tage auf 3 Tage

ORR. DDr. Herbert König,
Fachabteilung 6B – Pflichtschulen und Kinderbetreuung, Referat Dienstrecht

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
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führt oder als Sonderschulklassen an 
Volks-, Haupt- oder Polytechnischen 
Schulen oder an Sonderschulen ande-
rer Art angeschlossen werden können. 
Demnach sollen auch entsprechend 
dieser Schulorganisationsbestimmun-
gen die Regelungen betreffend die 
Sonderschulsprengel für angeschlos-
sene Sonderschulklassen an Volks-, 
Haupt- und Polytechnischen Schulen 
sowie Sonderschulen anderer Art im 
Steiermärkischen Pflichtschulerhal-
tungsgesetz gesetzlich angepasst wer-
den (§ 18 Abs. 4).
Es wird daher nun künftig ausdrück-
lich möglich sein, dass angeschlos-
sene Sonderschulklassen an Volks-, 
Haupt- und Polytechnischen Schulen 
sowie Sonderschulen anderer Art einen 
anderen Schulsprengel aufweisen kön-
nen als die Stammschule, der sie ange-
schlossen sind.

sprengelfremder schulbesuch bei 
der „neuen mittelschule“
Aufgrund der Änderung des Schul-
organisationsgesetzes durch die No-
velle BGBl. I Nr. 26/2008 wurde die 
Einführung von Modellversuchen zur 
Weiterentwicklung der Sekundarstu-
fe I (Neue Mittelschule) vorgesehen. 
Die Bestimmung im § 7a Abs. 7 leg. 
cit. fordert die Länder auf, die erfor-
derlichen Ausführungsgesetze zu er-
lassen. Der Gesetzesänderung lag u. a. 
das Bestreben zugrunde, – vor allem 
im Sinne einer Verschiebung der Be-
rufslaufbahnentscheidung – möglichst 
vielen Schülerinnen und Schülern, die 
im Einzugsbereich von Hauptschulen 
mit diesem Modellversuch wohnen, 
den Besuch dieser Schulen zu ermög-
lichen, auch jenen, die nicht innerhalb 
des Schulsprengels einer Hauptschu-
le mit diesem Modellversuch wohnen 
(§ 23 Abs. 5). Daher soll auch für 
diese Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit geschaffen werden, ohne 
Durchführung eines Bescheidverfah-
rens für sprengelfremden Schulbesuch, 
ab dem Schuljahr 2008/09 eine Haupt-
schule mit dem Modellversuch „Neue 
Mittelschule Steiermark“ in den drei 
Modellregionen Graz, Voitsberg und 
Murau zu besuchen. Die Zustimmung 
des Schulerhalters der aufnehmen-
den Schule ist erforderlich. Dass die 
Wohnsitzgemeinde über den spren-
gelfremden Schulbesuch zu informie-
ren ist, ist zwar nicht ausdrücklich 
im Gesetz angesprochen, wird aber 

als selbstverständlich aufgefasst. Eine 
ausdrückliche Zustimmung zum spren-
gelfremden Schulbesuch ist von Seiten 
der Wohnsitzgemeinde allerdings nicht 
erforderlich.

Zusammenfassend sind daher mehrere 
Fälle sprengelfremden Schulbesuches 
zu unterscheiden: 

In der Regel ist bei sprengelfrem-• 
den Schulbesuch das schon bekann-
te zweiinstanzliche Verfahren nach 
Antragstellung durch die Erzie-
hungsberechtigten (Bürgermeister 
im übertragenen Wirkungsbereich 
als 1. Instanz, Bezirksverwaltungs-
behörde oder bei Graz die Landes-
regierung, Fachabteilung 6B, als 
2. Instanz) unter Mitwirkung der 
Bezirksschulrates und Zustimmung 
des Schulerhalters der aufnehmen-
den Schule durchzuführen.
In den Fällen des § 23 Abs. 3 • 
und 4 (bei Schülern mit Wohn-
sitzwechsel, bei Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, 
ausgeschlossenem Schüler gemäß 
§ 49 Schulunterrichtsgesetz und des 
Schülers, der die Tagesbetreuung 
besuchen will und an seiner Spren-
gelschule eine solche nicht angebo-
ten wird) ist kein Verfahren gemäß 
§ 23 Abs. 2 durchzuführen und 
auch keine Zustimmung des Schul-
erhalters der aufnehmenden Schule 
erforderlich.
Der nunmehr vorliegende weitere • 
Fall eines sprengelfremden Schul-
besuches bei Hauptschulen mit dem 
Modellversuch „Neue Mittelschule“ 
und die bereits bestehende Rege-
lung bei aufgelassenen oder still-
gelegten Pflichtschulen gemäß § 23 
Abs. 5 sieht kein Verfahren gemäß 
§ 23 Abs. 2 vor, verlangt aber die 
Zustimmung des Schulerhalters der 
aufnehmenden Schule.

Begriffsdefinition der „pflegerisch-
helfenden tätigkeiten“
In letzter Zeit hat der Begriff der 
„pflegerisch-helfenden Tätigkeiten“ in 
der Praxis zu Auslegungsschwierig-
keiten geführt, sodass es erforderlich 
erschien, diesen Begriff klarer gesetz-
lich abzugrenzen. Daher erfolgte die 
genauere gesetzliche Festlegung dieser 
Tätigkeiten auf „Kinder mit einem 
körperlichen Betreuungsbedarf“.
Die Bereitstellung des Pflege- und 
Hilfspersonals ist hinsichtlich ihrer 

Tätigkeiten grundsätzlich immer schon 
für Hilfestellungen (Hilfsdienste) im 
körperlichen Bereich vorgesehen ge-
wesen. Dies bedeutet nicht, dass nur 
Kinder mit körperlicher Behinderung 
oder gar nur Kinder, die eine be-
scheidmäßig festgestellte körperliche 
Behinderung aufweisen, von diesem 
Pflege- und Hilfspersonal betreut wer-
den dürfen. Allerdings kann ein etwa-
iger Bedarf an Pädagogen, Erziehern, 
Psychologen etc. unter den Begriff 
der „pflegerisch-helfenden Tätigkei-
ten“ nicht subsumiert werden und kann 
auch mangels Ausbildung von diesem 
bisher im Gesetz vorgesehenen Pfle-
ge- und Hilfspersonal nicht wahrge-
nommen werden. Dazu kommt, dass 
es nicht Aufgabe der Schulerhalter 
ist, psychologische und pädagogische 
Hilfsmaßnahmen zu finanzieren. Für 
die Beistellung von pädagogischem 
Personal (Lehrern) ist das Land im 
Rahmen des vom Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur vor-
gegebenen Stellenplans und für die 
Beistellung von psychologischem Per-
sonal der Bund durch den schulpsy-
chologischen Dienst zuständig (§ 35a 
Abs. 1).
Aufgrund der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen im § 35a Abs. 2 Stei-
ermärkisches Pflichtschulerhaltungs-
gesetz werden die Kosten für dieses 
Pflege- und Hilfspersonal von Land 
und Gemeinden im Verhältnis von 60 
zu 40 Prozent getragen.

das steiermärkische Pflichtschul
organisationsAusführungsgesetz

änderungen im  zusammenhang 
mit dem modellversuch „neue mit
telschule“
Die „Einführung von neuen Modellver-
suchen zur Weiterentwicklung der Se-
kundarstufe I“ gemäß § 7a des Schul-
organisationsgesetzes sieht im § 7a 
Abs. 7 leg. cit. vor, dass die Länder die 
erforderlichen Ausführungsgesetze zur 
Durchführung von Schulmodellen zu 
erlassen haben. In Ausführung dieser 
gesetzlichen Vorgaben und  unter Be-
rücksichtigung der Modellpläne sowie 
der Bundesregelungen schien es nur 
mehr erforderlich, die Namensführung 
(§ 8a) dieses Modellversuchs und eine 
Erweiterung der Regelungen für Schul-
versuche auch auf Modellversuche

Fortsetzung Seite 7
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recht & Gesetz

(Inhaltsverzeichnis, Überschriften zu 
VI. und zu § 22 sowie § 22) gesetzlich 
zu regeln.
Demnach können gemäß § 8a des Stei-
ermärkischen Pflichtschulorganisa-
tions-Ausführungsgesetzes Hauptschu-
len zusätzlich zu ihrem Hauptschul-
namen auch die Bezeichnung „Neue 
Mittelschule Steiermark“ führen.
Um die Vereinbarungsmöglichkeit des 
§ 22 des Steiermärkischen Pflicht-
schulorganisations-Ausführungsgeset-
zes für Schulversuche zwischen Bund 
und Land auch für diesen Modellver-
such „Neue Mittelschule Steiermark“ 
zu eröffnen, mussten die Änderungen 
in den Überschriften im § 22 Abs. 1 
leg. cit. erfolgen. Damit soll künftig 
die Mitwirkung des Landes im Wege 
von Vereinbarungen mit dem Bund 
hinsichtlich der Organisation und der 
Beistellung von Lehrerpersonal nicht 
nur für Schulversuche, sondern auch 
für diesen Modellversuch gewährleis-
tet sein.
Die Bundesregelung sieht für Bestim-
mungen betreffend die Modellversu-
che den Inkrafttretenstermin 1. Juli 
2008 und einen Zeitrahmen für den 
Beginn dieser Versuche bis zum Schul-
jahr 2011/12 vor. Unter Berücksichti-
gung des vierjährigen Zeitraumes für 
die Dauer des Modells endet der Mo-
dellversuch demnach mit Ablauf des 
Schuljahres 2014/15.

änderungen bei der ganztägigen 
schulform
Im Laufe eines Schuljahres kann es zu 
Wohnsitzwechsel bzw. zu Abmeldun-
gen von Schülern mit dem Ende des 
ersten Semesters gemäß § 12a Abs. 2 
des Schulunterrichtsgesetzes kommen, 
die unter Umständen bei Schulen mit 
dieser Tagesbetreuung auch zur Un-
terschreitung der Mindestschülerzahl 
für die erste Gruppe und somit zur 
Schließung der Tagesbetreuungsgrup-
pe führen. Um dies künftig zu ver-
meiden, wird mit den Bestimmungen 
in den §§ 6 Abs. 3, 11 Abs. 4, 16 Abs. 
2a und 21 Abs. 3 die Möglichkeit 
geschaffen, dass diese eine Gruppe in 
der ganztägigen Schulform  bei Unter-
schreiten der  Mindestschülerzahl auch 
im 2. Semester weitergeführt werden 
kann. Dazu bedarf es des Antrages des 
Schulerhalters und der Entscheidung 
durch die Landesregierung. 
Diese Mindestschülerzahl beträgt für 
die erste GTS-Gruppe bei Volks-, 

Haupt- und Polytechnischen Schulen 
zehn, für blinde, für gehörlose sowie 
für schwerstbehinderte Kinder vier, für 
sehbehinderte sowie für schwerhörige 
Kinder und Kinder an einer ganztä-
gigen Heilstättenschule sowie einer 
Sondererziehungsschule fünf und einer 
sonstigen ganztägigen Sonderschule 
acht Schüler.

senkung der klassenschülerhöchst
zahl an sondererziehungsschulen
Im Bereich der Sondererziehungsschu-
le kam bislang die Klassenschüler-
höchstzahl 15 der allgemeinen Sonder-
schule zur Anwendung. Diese wurde 
mit der Novelle nun entsprechend den 
Sonderschulen für Schwerhörige, Seh-
behinderte und für Heilstättenschu-
len auf 10 Schüler herabgesetzt, da 
sich in der Praxis die Klassenschüler-
höchstzahl 15 für diese schwierigen 
Kinder nicht bewährt hat und auch 
pädagogisch kaum vertretbar ist (§ 15 
Abs. 1).

mindestschülerzahl bei der ersten 
GtsGruppe an sondererziehungs
schulen
Mit der Änderung der Klassenschüler-
höchstzahl für Sondererziehungsschu-
len von 15 auf 10 wird auch analog die 
Reduzierung für die Bildung der ersten 
Schülergruppe bei der Tagesbetreuung 
von 8 auf 5 Schüler vorgesehen.

das steiermärkische 
schulzeitAusführungsgesetz

reduzierung der schulautonom un
terrichtsfrei erklärten schultage von 
5 auf 3 tage
Seit Einführung der schulautonomen 
Tage bestanden immer wieder Klagen, 
dass unterschiedliche unterrichtsfreie 
Tage an den Schulen die familiäre 
Situation belasten. In Entsprechung 
des Wunsches der Schulpartner soll 
nunmehr ein Teil der autonomen Tage 
durch Verordnung zentral durch die 
zuständigen Schulbehörden schulfrei 
erklärt werden, um die Einheitlichkeit 
zu gewährleisten.
Vom Bundesgesetzgeber wurde für 
Bundesschulen, die Samstag schulfrei 
haben, festgelegt, dass der Landes-
schulrat durch Verordnung zwei zwi-
schen unterrichtsfreie Tage fallende 
Schultage schulfrei erklären muss. Da-
durch verringert sich für diese Schulen 
die Zahl der autonom schulfrei erklär-

ten Schultage um diese zwei Tage. In 
der Regel können die Bundesschulen 
mit Fünf-Tage-Woche weiterhin drei 
Schultage schulfrei erklären. Die Län-
der sind durch die Bestimmung des § 8 
Abs. 7 Z. 1 des Schulzeitgesetzes auf-
gefordert, für die allgemein bildenden 
Pflichtschulen die Übereinstimmung 
mit den schulfrei erklärten Schultagen 
der Bundesschulen anzustreben.
In der Novelle zum Steiermärkischen 
Schulzeit-Ausführungsgesetz werden 
künftig die beiden Freitage nach den 
Feiertagen Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam generell für alle all-
gemein bildenden Pflichtschulen mit 
Fünf-Tage-Woche schulfrei sein.
Um aber die Übereinstimmung mit 
den Bundesschulen anzustreben, wird 
darüber hinaus auch die Landesre-
gierung – analog zur Verordnungser-
mächtigung des Landesschulrates für 
die Bundesschulen – ermächtigt, eine 
Verordnung zur Schulfreierklärung 
von zwei Schultagen, die zwischen 
zwei schulfreien Tagen liegen, für all-
gemein bildende Pflichtschulen mit 
Fünf-Tage-Woche zu erlassen, wenn 
der Landesschulrat andere als diese 
beiden Freitage schulfrei erklärt. Diese 
Verordnung ist bis spätestens 31. Jän-
ner für das darauf folgende Schuljahr 
zu erlassen.

Da der Bundesgesetzgeber eine Ver-
ordnungsermächtigung für den Lan-
desschulrat ausspricht, soll auch 
analog für die allgemein bildenden 
Pflichtschulen grundsätzlich eine der-
artige Verordnungsermächtigung für 
die Landesregierung vorgesehen wer-
den. Da aber der Bundesgesetzgeber 
bei seiner Regelung, wenn auch nicht 
wörtlich ausgesprochen, dabei vor 
allem die beiden Freitage nach Christi 
Himmelfahrt und nach Fronleichnam 
im Auge gehabt haben dürfte, sollen 
diese beiden Freitage generell durch 
Gesetz schulfrei erklärt werden. Dies 
lässt sich vor allem davon ableiten, 
weil der Bund diese Reduzierung der 
schulautonom unterrichtsfrei erklärten 
Tage nur für Schulen mit 5-Tage-Wo-
che vorsieht und von zwei zwischen 
unterrichtsfreie Tage fallenden Schul-
tagen spricht. Regelmäßig kommen 
dafür jedes Jahr nur diese beiden Frei-
tage nach den Donnerstag-Feiertagen 
in Frage. Durch die o. a. Verordnungs-
ermächtigung kann aber bei Bedarf 
auch davon abgewichen werden.

Fortsetzung von Seite 5
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Die ertragsanteilvorschüsse für 
die steirischen Gemeinden sind 
von Jänner bis Oktober 2008 

gegenüber dem Vergleichszeitraum 
2007 um 8,4 % gestiegen . Auswirkun
gen der internationalen finanzkrise 
und der steigenden rohstoffpreise auf 
die öffentlichen finanzen sind zu er
warten, die Wirtschaftsforscher prog
nostizieren für den weiteren Jahresver
lauf jedenfalls eine deutliche Abschwä
chung der konjunktur .
Die öffentlichen Abgaben des Bundes 
erweisen sich trotz gedämpfter Konjunk-
turaussichten weiterhin noch als recht 
dynamisch, sind sie doch im Beobach-
tungszeitraum gegenüber dem Vorjahr 
um 5,9 % gestiegen. Mit einem Zuwachs 
von 8,4 % liegen die Ertragsanteilvor-
schüsse für die steirischen Gemeinden 
(gesamt Österreich + 8,9 %) sogar noch 
über dem Abgabenerfolg des Bundes, 
eine Entwicklung, die zum Teil auf Er-
gebnissen des Finanzausgleiches 2008 
– wie z. B. durch die Halbierung des 
Konsolidierungsbeitrages – beruht. 

Der Abgabenerfolg des Bundes 
Jänner bis August 2008 

Die gute Konjunktur wird zwar nach 
wie vor von der Sachgütererzeugung, 
der Bauwirtschaft, der Exportwirtschaft 
und durch den Tourismus getragen, stei-
gende Preise für Rohstoffe, für Lebens-
mittel und Wohnen schwächen jedoch 
das private Konsumverhalten. So kann 
die im Wesentlichen vom privaten Kon-
sum abhängige Abgabe, und zwar die 
aufkommensstärkste gemeinschaftliche 
Bundesabgabe – die Umsatzsteuer – 
mit einem Zuwachs von 4,3 % mit 
der durchschnittlichen Aufkommensent-
wicklung (+ 5,9 %) nicht ganz mithal-

ten. Das starke Aufkommen der Lohn-
steuer (+ 8,4 %) hingegen spiegelt die 
noch gute Beschäftigungslage wieder 
(siehe Tabelle 1). 
Das Aufkommen der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben von Jänner bis August 
2008 in Höhe von 42.533,0 Mio. Euro 
hat im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % 
an Dynamik zugelegt. Es sind vor allem 
die Aufkommensteigerungen bei der 
Lohnsteuer (+ 8,4 %), bei der Körper-
schaftssteuer (+ 7,6 %), bei der Werbeab-
gabe (+ 7,4 %) und der Mineralölsteuer 
(+ 7,8 %), die das Wachstum tragen. Die 

Turbulenzen am internationalen Immo-
bilienmarkt dürften die Ursache für den 
schwachen Zuwachs an Grunderwerb-
steuer (+ 1,7 %) sein. Der mit dem FAG 
2008 vorläufig festgesetzte Gemeinde-
anteilschlüssel für die Verteilung der ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben in Höhe 
von 11,713 % wird nach Berechnungen 
des BMF auf Basis des endgültigen Er-
folges 2007 mit Verordnung des Bun-
desministers für Finanzen mit 11,711 % 
festgelegt werden. Die Rückaufrollung 
der Ertragsanteile wird zu marginalen 
Einnahmeneinbußen führen. 

Gemeinde-Ertragsanteilvorschüsse  
Jänner bis Oktober 2008 1

In der Tabelle 2 sind die Ertragsanteil-
vorschüsse länderweise dargestellt. Die 
unterschiedlichen Zuwächse begründen 
sich im Wesentlichen durch das örtli-
che Aufkommen von Abgaben, die als 
Verteilungsparameter im Finanzausgleich 
verankert sind. Von den anhaltend guten 
Entwicklungen der gemeinschaftlichen 
1 Vorschüsse inklusive Getränke- und Wer-
beabgabeausgleich. Nicht enthalten ist die 
Spielbankenabgabe. 

steuern & finAnzen

Ertragsanteilvorschüsse: 
8,4 % Zuwachs für die steirischen Gemeinden

LGF-Stellvertreter Prof. Dietmar Pilz, 
Steiermärkischer Gemeindebund

Abgabenerfolg der aufkommenstärksten gemeinschaftlichen bundesabgaben
 

Tabelle 1                        erfolg Jänner – August 
in Mio. Euro Gemeinde anteil 

fAG 2008 in %2007 2008 %
Einkommensteuer 1.318,5 1.376,5 4,4 11,713
Lohnsteuer 12.624,3 13.681,0 8,4 11,713
KESt I 975,2 1.072,4 10,0 11,713
KESt II 500,4 493,8 -1,3 11,713
Körperschaftssteuer 3.085,7 3.318,9 7,6 11,713
Erbschafts- u. Schenkungsst. 115,8 102,0 -12,0 11,713
Bodenwertabgabe 3,9 4,3 9,2 96,000
Umsatzsteuer 13.813,3 14.410,5 4,3 11,713
Tabaksteuer 976,5 937,2 -4,0 11,713
Biersteuer 123,3 120,4 -2,4 11,713
Mineralölsteuer 2.126,2 2.292,0 7,8 11,713
Alkoholsteuer 80,7 81,1 0,5 11,713
Kapitalverkehrsteuern 92,1 58,2 -36,8 11,713
Werbeabgabe 73,1 78,5 7,4 86,917
Energieabgabe 474,1 472,4 -0,4 11,713
Normverbrauchsabgabe 305,2 354,5 16,2 11,713
Grunderwerbsteuer 418,0 425,1 1,7 96,000
Versicherungssteuer 613,4 636,6 3,8 11,713
Motorbez. Versicherungsst. 872,1 912,1 4,6 11,713
KFZ-Steuer 103,8 57,0 -45,1 11,713
Konzessionsabgabe 111,3 129,7 16,5 11,713
Kunstförderungsbeitrag 12,2 12,4 1,6 11,713
Abgabenerfolg in summe 40 .178,4 42 .533,0 5,9

Tabelle 2         Gemeindeertragsanteilvorschüsse Jänner bis Oktober*

2007 2008 + %
Burgenland 153.088.616 165.827.942 8,3
Kärnten 373.598.990 412.849.285 10,5
Niederösterreich 951.368.495 1.042.254.680 9,5
Oberösterreich 914.491.871 1.001.580.547 9,5
Salzburg 401.398.281 445.119.471 10,9
Steiermark 749.747.097 812.465.965 8,4
Tirol 496.716.896 545.849.891 9,9
Vorarlberg 266.599.622 289.778.865 8,7
Wien 1.494.724.504 1.600.433.831 7,1
summe 5 .801 .734 .372 6 .316 .160 .477 8,9

* ohne Zwischenabrechnung                      alle Beträge in Euro
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steuern & finAnzen
Bundesabgaben profitieren auch die 
steirischen Gemeinden. So wurden im 
Zeitraum Jänner bis Oktober 2008 den 
steirischen Gemeinden  812,5 Mio. Euro  
(gesamt Österreich 6.316,2 Mio. Euro) 
an Ertragsanteilvorschüssen angewie-
sen, was einem Zuwachs von 8,4 % 
(gesamt Österreich 8,9 %) gegenüber 
dem Vorjahr entspricht –  ein Zuwachs, 
der weiterhin die Ertragsanteilprogno-
sen für das Jahr 2008 übersteigt. Die 
Ertragsanteilvorschüsse selbst unterlie-
gen dem Überweisungsrhythmus des 
Finanzausgleiches (§ 12 Abs. 2 FAG 
2008), was systembedingt zu unter-
schiedlichen Dynamiken zwischen den 
Ertragsanteilvorschüssen (+ 8,9 % ge-
samt; + 8,4 % Steiermark) und dem Ab-
gabenerfolg des Bundes (+ 5,9 %) führt. 
Es sind aber auch Maßnahmen, die mit 
dem neuen Finanzausgleich ab 2008 
paktiert wurden, die unterschiedliche 
Zuwächse bewirken. So erhalten die 
österreichischen Gemeinden gegenüber 
dem Jahr 2007 durch die Halbierung 
des Konsolidierungsbeitrages zusätz-
lich 53 Mio. Euro an Ertragsanteilen. 
Die Stärkung der Ertragsanteile durch 
die Umwandlung von Transfers (bishe-
rige Bedarfszuweisungen gemäß § 23 
FAG 2005) in Ertragsanteile ab 2008 
ist allerdings nur eine „Vermögens-
umschichtung“. 

Ausblick auf das Jahr 2009

Für das Jahr 2009 erwarten die Wirt-
schaftsforscher jedenfalls für die öster-
reichische Wirtschaft einen Wachstum-
stiefpunkt. Ob, wann und in welchem 
Ausmaß der Wirtschaftsabschwung 
eine Revidierung der Prognose der 
öffentlichen Abgaben erfordert, wird 
von den künftigen wirtschaftlichen 
Entwicklungen abhängen. Bei einem 
schwachen prognostizierten Inlands-
konsum als Indikator des Umsatzsteu-
eraufkommens und einer erwarteten 
Zunahme der Arbeitslosenrate als einer 
der Indikatoren für das Lohnsteuerauf-
kommen ist mit geringeren Zuwachs-
raten bei diesen Abgaben zu rechnen. 
Schwieriger ist die Prognose für die 
Entwicklung der Einkommensteuer und 
Körperschaftssteuer, da für diese Abga-
ben als Bezugsgröße die steuerpflichti-
gen Gewinne die Basis bilden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass bei diesen 
veranlagten Steuern das Aufkommen 
erst mit Verzögerungen auf das wirt-
schaftliche Ergebnis reagiert. Im Falle 
einer Revidierung der mittelfristigen 
Steuerprognosen werden wir über die 
Auswirkungen auf die Ertragsanteile 
für die steirischen Gemeinden in einer 
unserer nächsten Folgen berichten.

Meldung an die Landesregierung 
bis 30. 11. 2008 möglich
In Abweichung zu den vom Steiermär-
kischen Gemeindebund am 16. 7. 2008 
bei den Informationsveranstaltungen und 
in den Steirischen Gemeindenachrichten 
8-9/2008, Seiten 29 f, ausgegebenen In-
formationen ist auf einen mittlerweile ge-
änderten (erstreckten) Zeitplan in Bezug 
auf die bei der Fachabteilung 7A des 
Amtes der Steiermärkischen Landesre-
gierung beachtliche Frist zur Einreichung 
der Einnahmenausfälle der Gemeinden 
(„Tabelle 4“) hinzuweisen: 
Diese „Ausfallsmeldungen“ können nun 
bis zum 30. 11. 2008 eingereicht wer-
den. 
Österreichischer Gemeindebund und Ös-
terreichischer Städtebund haben darüber 
bereits in einer gemeinsamen Rundaus-
sendung vom 21. 10. 2008 berichtet; 
auch das zuständige Amt der Steiermär-
kischen Landesregierung hat bereits am 
23. 10. 2008 alle Gemeinden mittels 
Rundmail über diese Fristverlängerung 
informiert.
Im übrigen bleibt der bisher bekannt 
gegebene „Zeitplan“ für die Verfahrens-
abwicklung unverändert.

Vorsicht:  
Wiederholt auftauchende 
Versehen der Handelsbetriebe
Gemeinden berichten uns immer wieder, 
dass bestimmte Österreich weit tätige 
Handelsunternehmen anscheinend gera-
dezu grundsätzlich – also vollkommen 
unabhängig von der individuellen Ver-
fahrenssituation – den maximal mögli-
chen „Rechtsbehelfszeitraum“ 1995 bis 
1999 ihrer „eingeschränkten“ Rückfor-
derungsmitteilung (01a) zugrunde legen. 

Daher nochmals: Von einer Rückzahlung 
gänzlich (!) ausgeschlossen sind jene 
Fälle (Teilzeiträume), für welche …

nie ein Rechtsbehelf eingebracht • 
wurde,
nur ein verspäteter Rechtsbehelf ein-• 
gebracht wurde,

Robert Koch, 
Steiermärkischer Gemeindebund

bis 9. 3. 2000 ausschließlich bedingt • 
eingebrachte Anbringen vorliegen,
auf das Jahr 2000 entfallende Abga-• 
benansprüche geltend gemacht wer-
den und 
solche Fälle, welche in einem den • 
seinerzeitigen Anbringen folgenden 
Verfahren bereits (einschließlich der 
Besteuerung alkoholischer Getränke) 
rechtskräftig abgeschlossen wurden.

Von selbst erledigt sich auch 
nach Abschluss der Vereinbarung 
kein Fall…
Ebenso müssen wir die Gemeinden 
davor warnen, jene offenen Rechtsbe-
helfs- bzw. Rechtsmittelverfahren, wo 
sich der Unternehmer oder sein Vertreter 
aktuell nicht mehr meldet, als „erledigt“ 
abzulegen: 
Während das Recht auf Erledigung 
eines Anbringens nie untergeht, sind 
der Gemeinde nach Ablauf der Bemes-
sungs- bzw. Einhebungsverjährungsfrist 
amtswegig wahrzunehmende Schranken 
auferlegt, die auch noch nach 30 Jahren 
(z. B. nach einer zwar unrichtigen, aber 
wirksamen Nullerklärung) zur Verpflich-
tung der vollständigen (!) Abgabenrück-
zahlung führen kann.

Verschiedene Musterschreiben

Ergänzend wird nochmals darauf hin-
gewiesen, dass alle für die Abwicklung 
der Verfahren erforderlichen Dokumente 
von den Vortragsunterlagen bis zu den 
spätestens im März 2009 zuzustellenden 
Bescheiden auf unserer Homepage www.
gemeindebund.steiermark.at in einem 
entsprechenden für die Abwicklung der 
Handels-Rechtsmittelverfahren nach der 
15 %-Vergleichsvereinbarung im „Mit-
gliederservice“ unter „Recht (Muster)“ 
neu eingerichteten „Spezialbereich“ zu 
finden sind; darunter auch ein Muster-
schreiben, mit welchem auf unberech-
tigte „Mitteilungen 01a“ unter den unter-
schiedlichsten Voraussetzungen reagiert 
werden kann.

Aktuelle Informationen zu den 
Getränkeabgabeverfahren des 
Handels

http://www.gemeindebund.steiermark.at
http://www.gemeindebund.steiermark.at
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Für Gemeinden birgt die neue 
Verpackungsverordnung jede 
menge chancen zur intensiven 

kosteneinsparung und Gebührenop
timierung . Josef trummer, cmc Ge
meindeberater, steht den kommunen 
als zertifizierter Projektbegleiter mit 
langjähriger erfahrung und know
how bei der kostensenkung vor Ort 
zur seite .
Noch vor Auflösung der Bundesre-
gierung erfolgte aufgrund von diver-
sen Marktentwicklungen der Start zur 
Veränderung der bestehenden Verpak-
kungsverordnung. Kommunale Vertre-
ter (Gemeindebund und Städtebund mit 
den Abfallwirtschaftsverbänden) stellten 
an das zuständige Bundesministerium 
für diese Novellierung zentrale Forde-
rungen: Übernahme der gesamten Ver-
packungs-Marktmengen durch die Wirt-
schaft, Zulassung von Systembetreiber-
Wettbewerb und eine unabhängige Infra-
strukturplattform. „Für Gemeinden birgt 
die Gesetzesnovelle jede Menge Chancen 
zur intensiven Kosteneinsparung und Ge-
bührenoptimierung“, so der zertifizierte 
Projektbegleiter Josef Trummer. Er steht 

Gemeinden auf dem Weg zur Gebühren-
senkung hilfreich zur Seite: „Gemeinden 
minimieren dank Kostenoptimierungen 
hohe Gebühren und sparen so künftige 
Mehrkosten ein!“ Derzeit finden die Ver-
handlungen mit allen Beteiligten unter 
der Führung des Ministeriums statt. In 
punkto Wettbewerb hat das ARA-Sy-
stem bereits erste Schritte gesetzt. Acht 
von insgesamt neun Gesellschaften sind 
bereits in die ARA AG fusioniert, um 
kosteneffizienter agieren zu können. Das 
bewährte EAG-Verwertungssystem Um-
weltforum Haushalt (UFH)  stellt noch 
in diesem Monat den Antrag an das 
Ministerium zur Genehmigung als neues 
Verpackungs- und Verwertungssystem 
für Haushalt und Gewerbe. Der Öster-
reichische Gemeindebund mit Präsident 
Bürgermeister Helmut Mödlhammer hat 
dem UFH eine Absichtserklärung für 
deren Systemantragstellung auf Basis der 
Forderung der Gemeinden abgegeben. 
Damit wird der Wettbewerb in der künf-
tigen Verpackungsverordnung gefördert. 
Als weitere Vorbereitung auf die No-
vellierung der Verpackungsverordnung 
bietet das UFH allen Abfallwirtschafts-

verbänden akkordierte Vorverträge an, 
um mit Inkrafttreten der neuen VVO die 
operative Umsetzung zum Nutzen aller 
Gemeinden effizient durchzuführen! 
„Um die Novellierung für Ihre Gemein-
de bestmöglich zu nutzen, lassen Sie sich 
von Ihrem Projektbegleiter beraten. So 
bleiben Ihnen überraschende Mehrko-
sten erspart!“ so der Tipp von Gemein-
deberatungs-Experten Josef Trummer. 
„Zertifizierte Projektbegleiter greifen bei 
der individuellen Beratung auf langjäh-
rige Erfahrung und Know-how zurück. 
Sie helfen den Gemeinden direkt sowie 
in den neuen Regionen und geben prak-
tische Tipps zur Kostensenkung und zu 
kosteneffizienterem Arbeiten. Das spart 
Geld,“ so Trummer weiter.

Wenn auch sie in ihrer Gemeinde und 
in ihrer kleinregion kosten einsparen 
wollen: 
Josef Trummer Umweltmanagement 
GmbH, 8345 Straden, Krusdorf  77
Büro Graz: Friedrich-Hebbel-G. 9/12/DG 
Tel.: 03473/7339-1, Mobil: 0664/1632120, 
E-Mail: josef.trummer@jtrummer.at, 
www.jtrummer.at                              PR

NEWS zur Novelle der Verpackungsverordnung 

Gemeinden günstig verpackt!

Die Regionalenergie Steiermark 
konnte mit Agrar- und Wohn-
baulandesrat Johann Seitinger 

und mit LK-Vizepräsident Hans Resch 
sowie mit weiteren Vertretern aus Poli-
tik und Wirtschaft bei einem Kommu-
nalprojekt in Stein (Bezirk Fürstenfeld) 
die Eröffnung des 200. Holzenergie-
Contracting Projektes vornehmen. 
Landesrat Seitinger betonte, dass in 
seinem Ressort das Thema „Erneuerbare 
Energie“ seit Jahren kein Schlagwort 
mehr ist und die Weichen im Rahmen 
der steirischen Wohnbauförderung in 
Richtung Ausstieg aus den fossilen 
Energieträgern gelegt sind. 
Das Land Steiermark setzt nicht nur 
auf den Energieträger Biomasse, son-
dern konnte auch mit einem ambitio-
nierten Wohnbauprogramm den Anteil 
der Niedrigenergiehäuser stark erhöhen 
sowie die Verwendung des Baustoffes 
Holz wesentlich steigern.
LK-Vizepräsident Resch appellierte 
an die Land- und Forstwirtschaft, die 
Wärmeversorgung mit Biomasse als 

Energiedienstleister weiterhin selbst in 
die Hand zu nehmen, damit die Wert-
schöpfung in der Region bleibt und 
Kaufkraftabflüsse durch Fossilenergie 
in Millionenhöhe verhindert werden.
Mit diesem 200. Holzenergie-Con-
tracting Projekt im Bezirk Fürstenfeld 
wird steiermarkweit eine installierte 
Gesamtleistung von 21 MW erreicht 

bzw. wurden damit bisher insgesamt 
Nettoinvestitionen von rund € 16 Mio. 
ausgelöst. Durch den jährlichen Einsatz 
von 61.000 m³ Waldhackgut werden 
4,65 Mio. Liter Heizöl ersetzt, was dem 
Verbrauch von 3.200 neuen Einfami-
lienhäusern entspricht, unterstrich Ing. 
Lammer, Geschäftsführer der Regional-
energie Steiermark.                        PR

Josef Trummer

Regionalenergie Steiermark eröffnet 
200. Holzenergie-Contracting Projekt

GF Ing. Lammer, LR Seitinger, LK-Vizepräs. Resch, LAbg. Majcen, 
Waldverbands-Obm. Lang, Hr. Sorger (Anlagenbetreiber), Bgm. Fuchs (v. l. n. r.)

mailto:josef.trummer@jtrummer.at
http://www.jtrummer.at
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Etwa 250 Vertreter aus steirischen 
Gemeinden sind der Einladung 
der Landesabteilung für Abfall- 

und Stoffflusswirtschaft (FA19D) zum 
bereits dritten Interkommunalen Erfah-
rungsaustausch in die Steinhalle nach 
Lannach gefolgt und konnten von Ob-
mann LAbg. Bgm. Ernst Gödl in Vertre-
tung von Landesrat Johann Seitinger be-
grüßt werden. Auch in diesem Jahr ist es 
den Veranstaltern gelungen, durch pra-
xisrelevante Themen ein hohes Interesse 
an dieser Veranstaltung zu erzielen.
Ein zentraler Teil der Tagung war der 
Bericht von Dr. Christian Schreyer (Ge-
schäftsführer des Dachverbandes der 
steirischen Abfallwirtschaftsverbände) 
über die Qualitätsoffensive in steiri-
schen Altstoffsammelzentren. An kon-
kreten Beispielen wurden Kostenfak-
toren besprochen, Erlöse am Beispiel 
unterschiedlicher Abfallfraktionen aus 
dem Jahr 2007 dargestellt und Opti-
mierungspotenziale beim Betrieb von 
Altstoffsammelzentren vermittelt.
Von Dr. Heinz Josef Dornbusch (INFA 
GmbH) wurden die allgemeinen Er-
kenntnisse aus dem im Sommer 2008 
ausgewerteten Benchmarkprojekt „Stei-
rischer Abfallspiegel“ vorgestellt. An 
diesem Pilotprojekt der FA19D haben 
sich 72 Gemeinden beteiligt (67 aus 
der Steiermark und 5 Gemeinden aus 
anderen Bundesländern). Die erhobe-
nen Strukturdaten im Bereich Restab-
fall, Sperrmüll, Bioabfall, Altpapier und 
Altstoffsammelzentren wurden analy-
siert. Die ermittelte Bandbreite z. B. 
des bereitgestellten Behältervolumens 
für die Restabfallsammlung (460 bis 
1.500 Liter/EW im Jahr), der spezi-
fischen Sammelkosten (75 bis 195 €/
Tonne Restabfall) und der spezifischen 
Gesamtentsorgungskosten (225 bis 350 
€/Tonne Restabfall) wurden mit großem 
Interesse aufgenommen. Mit großer 
Mehrheit haben sich die Teilnehmer am 
Erfahrungsaustausch für eine Neuaufla-
ge dieses Projektes im kommenden Jahr 
ausgesprochen. 
Eine wesentliche Einsparung im Ver-
waltungsaufwand könnte die breite An-
wendung eines neuen Softwaretools für 
die Gemeinden bringen. Unter dem Pro-
jekttitel e-N@wig wurde ein Kommu-
nalsoftwarepaket der Fa. Community im 
Auftrag der FA19D um abfallrelevante 
Eingabedaten erweitert, welches von 
Raimund Hartbauer vorgestellt wurde. 
Durch dieses neue Werkzeug können 
bei der Verbuchung von Rechnungen 

zusätzlich zu den Finanzdaten (Kos-
ten, Erlöse) auch abfallrelevante An-
gaben (wie z. B. Abfallart, Schlüssel-
Nummer, Abfallmenge, Übernehmer 
u. a. m.) mit eingegeben werden. 
Auf diese Weise werden alle abfall-
relevanten Daten erfasst und können 
am Jahresende mit einem Mausklick 
als Bericht an den AWV und an die 
FA19D übermittelt werden. Mit die-
sem elektronischen Werkzeug kann 
durch die Kompatibilität zum elek-
tronischen Datenmanagement des 
Bundes (EDM) den künftigen Anfor-
derungen der demnächst in Kraft tre-
tenden Abfallbilanzverordnung ohne 
nennenswerten Zusatzaufwand voll 
entsprochen werden.
Im Vortrag des Marketingexperten Dr. 
Thomas Angerer (IRM – Institut für 
Relationship Marketing) konnte unter 
dem Titel „Mülle Grazie!?“ den an-
wesenden Bürgermeistern vermittelt 
werden, worauf es bei einer Ziel füh-
renden Öffentlichkeitsarbeit in Sachen 
Müllgebühren ankommt. Der Leiter 
der FA19D Hofrat Dr. Wilhelm Him-
mel hat in seiner Einführung darauf 
hingewiesen, dass die durchschnittli-
chen Müllgebühren in der Steiermark 
(2006) bei rd. 115 €/Haushalt und Jahr 
deutlich unter dem österreichischen 
Durchschnitt von 154 €/Haushalt 
und Jahr liegen. Aktuelle Zahlen aus 
Deutschland (2007) zeigen, dass dort 
die mittlere Gebührenbelastung bei 
179 €/Haushalt und Jahr liegt und ei-
nige deutsche Bundesländer den Wert 

von 200 €/Haushalt und Jahr deutlich 
übersteigen (bis 277 € in Bremen). 
Mag. Christiana Messner und Heidi 
Weinhandel haben über ihre Erfahrun-
gen mit der Einführung des EMAS 
– Umweltmanagementsystems beim 
AWV Graz-Umgebung berichtet und 
zum Nachmachen angeregt, wozu es 
vom Lebensministerium eine Unterstüt-
zung gibt, wie Min. Rat DI Andreas 
Tschulik in einem Interview ausgeführt 
hat.
Eine Informationsbroschüre mit dem 
Titel „Tipps und Informationen rund 
ums Thema Abfallgebühren“ wurde mit 
den Tagungsunterlagen an die Teilneh-
mer ausgegeben. Sämtliche Tagungsun-
terlagen als auch die Broschüre können 
über die Website der FA19D www.
abfallwirtschaft.steiermark.at > Publi-
kationen herunter geladen werden.

„Goldener Müllpanther“ verliehen

Den Schlusspunkt der Veranstaltung 
bildete die diesjährige Verleihung des 
„Goldenen Müllpanthers“.
Als beste Gemeinde im Bereich „Ab-
fallwirtschaft 2008“ wurde die südstei-
rische Marktgemeinde Großklein (Bür-
germeister Mag. Dirnböck) aus dem 
Bezirk Leibnitz  ausgezeichnet. Die 
relevanten Daten der Siegergemeinde: 
100 % Kostendeckung über die Müll-
gebühren, Kostendeckung durch Alt-
stofferlöse bei rund 15 % und abfall-
wirtschaftlich relevante Kosten von ca. 
40 €/EW im Jahr 2007.

Das leistet die steirische Abfallwirtschaft
Erfolgreicher 3. Interkommunaler Erfahrungsaustausch in Lannach

v. l. n. r. : Hofrat DI Dr. Wilhelm Himmel, Vbgm. Josef Kolar, OAR Alois Schipfer, Josef 
Strauß (ASZ), Bgm. Mag. Robert Dirnböck, Friedrich Lanfried (ASZ), Josef Hölbing 
(ASZ-Helfer), LAbg. Bgm. Ernst Gödl, Friedrich Adam (ASZ-Helfer)            Foto: FA19D

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at
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Es war schon immer ein großes 
Anliegen des Steiermärkischen 
Gemeindebundes, die steirischen 

Gemeinden bei der Finanzierung ihrer 
Projekte zu unterstützen. Ein möglicher 
Weg dazu sind die Fördermittel, die die 
Europäische Union zur Unterstützung 
verschiedener Initiativen und Koopera-
tionen bereithält. Allerdings gibt es über 
450 unterschiedliche Förderprogramme 
zu den unterschiedlichsten Themen, von 
Forschung über Regionalentwicklung 
bis hin zu Bildung und Arbeitsmarkt.
Vor diesem Hintergrund ist es oft 
schwierig, das passende Unterstützungs-
programm für ein kommunales Vorha-
ben oder eine kommunale Initiative zu 
finden. Zusätzlich erschwert wird der 
Zugang zu Förderungen noch durch die 
Tatsache, dass einige Förderprogramme 
direkt in Brüssel, andere aber als de-
zentrale Aktionen in den europäischen 
Ländern oder Regionen selbst vergeben 
werden. Eine relativ komplexe und um-
fangreiche Antragstellung führt daher 
oft dazu, dass potentielle Antragstel-
ler keine EU-Fördermittel in Anspruch 
nehmen. Aus diesem Grund hat der Stei-
ermärkische Gemeindebund gemeinsam 
mit dem Land Steiermark und dem 
Steirischen Städtebund ein Projekt zur 
Förderung durch die Europäische Union 
eingereicht, welches nun unter einer 
Vielzahl von Anträgen aus ganz Eu-
ropa als förderungswürdig ausgewählt 
wurde. Die so lukrierten Mittel sollen 
zum Nutzen der steirischen Kommunen 
bestmöglich eingesetzt werden, sodass 
im Jahr 2009 gemeinsam mit unseren 
Projektpartnern mehrere Initiativen ge-
startet werden, um die steirischen Kom-
munen ihrerseits bei der Abwicklung 
von EU-Projekten zu unterstützen.

Gezielte Informationen über 
kommunale  
EU-Förderungsprogramme
Bei den in den letzten Jahren durchge-
führten Informationsworkshops wurde 

immer wieder der Wunsch nach einer 
Übersicht über alle für Städte und Ge-
meinden relevanten EU-Programme 
geäußert. Dem wurde mit einem EU-
Förderkompass Rechnung getragen, der 
alle EU-Förderprogramme zu Themen-
schwerpunkten aufzeigt, die für Kom-
munen interessant sein könnten.
Auf der Basis des erstellten Förderkom-
passes wird es im Jahr 2009 in 8 Be-
zirksstädten Trainingsworkshops geben, 
bei denen den Gemeinden einerseits 
die Fördermöglichkeiten näher gebracht 
werden und andererseits auch genügend 
Zeit bleibt, aktuelle Themen und Ent-
wicklungen zu behandeln. Darüber hin-
aus werden je zwei Erfahrungsseminare 
für Betreuer und Kommunen veranstal-
tet, die bereits in Kooperationen tätig 
sind. Zusätzlich wird zur individuellen 
Beratung eine Informationsstelle ein-
gerichtet, die spezielle Situationen und 
Problemstellungen behandeln kann.

Vervollständigt wird das Programm 
durch eine Informationswebsite, auf der 
alle Veranstaltungen, Formulare und 
Best practice-Beispiele angeführt sind, 
und eine Plattform, auf der sich alle 
steirischen Gemeinden, die an Koope-
rationen interessiert sind, präsentieren 
können.

Mit diesen Maßnahmen hoffen wir eine 
nachhaltige Basis zu schaffen, damit 
in der Zukunft mehr Fördergelder der 
Europäischen Union in die Steiermark 
geholt werden können und somit unser 
erfolgreiches Förderansuchen auch 
einen unmittelbaren, finanziellen Erfolg 
für unsere Mitgliedsgemeinden haben 
kann.

Mit der Projektleitung wurde unser 
Mitarbeiter Mag. (FH) Michael Slama 
betraut, der Ihnen für Fragen unter 
Telefon 0316/822079-18, 
Fax 0316/810596 oder E-Mail 
post@gemeindebund.steiermark.at 
gern zur Verfügung steht.

EU-gefördertes Projekt kommt 
steirischen Gemeinden zugute
Ein gemeinsames Projekt des Steiermärkischen Gemeindebundes mit 
dem Land Steiermark und dem Steirischen Städtebund erhält eine 
Förderung der Europäischen Union

Neues zu Europa
2009 – Europäisches Jahr der 
Kreativität und Innovation

Im Rahmen einer Aussprache zwi-
schen der EU-Kommission und in 

Brüssel ansässigen Kommunal- und 
Regionalvertretern wurde Mitte Juni 
das Europäische Jahr 2009 vorgestellt. 
Wie der Name schon sagt, sollen im 
Rahmen bestehender EU-Programme 
und mit vorhandenen Fördermitteln 
Kreativität und Innovation, aber auch 
lebenslanges Lernen gefördert werden. 
Dabei richtet man sich nicht nur an 
Kunstschaffende und Wirtschaft, auch 
die Bürgerschaftsprogramme sollen 
am Motto des nächsten Jahres teil-
haben. Lebenslanges Lernen scheint 
zwar nicht im Titel des Jahres 2009 
auf, zählt aber explizit zu den Prioritä-
ten. Daher könnten sich Verwaltungen 
sowohl mit innovativen Lösungen wie 
E-Government oder one-shop Ange-
boten, als auch mit Maßnahmen zur 
Mitarbeiterschulung und -weiterbil-
dung am Europäischen Jahr betei-
ligen. Da die formelle Zustimmung 
des europäischen Gesetzgebers noch 
aussteht, gibt es bis dato keine eigene 
Website des Jahres der Kreativität und 
Innovation. Das Gemeindebundbüro 
Brüssel wird jedoch über weitere Ent-
wicklungen informieren.

Nächster Europäischer 
Gemeindetag im April 2009  
in Malmö 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für 
den nächsten Europäischen Gemein-
detag, der von 22. bis 24. April 2009 
in der schwedischen Stadt Malmö 
stattfinden wird. Dieser Gemeindetag 
wird ganz im Zeichen zukünftiger 
Herausforderungen stehen. Unter dem 
Titel „Fit für die Zukunft? So bereiten 
sich Europas lokale und regionale Ge-
bietskörperschaften darauf vor“ wer-
den sich Kommunalpolitiker aus ganz 
Europa mit den Herausforderungen 
des demographischen Wandels und 
dessen Auswirkungen auf die Erbrin-
gung lokaler Dienstleistungen, mit der 
EU-Kohäsionspolitik und dem Über-
winden von Stadt-Land Gegensätzen 
sowie mit den Auswirkungen des Kli-
mawandels auf lokaler und regionaler 
Ebene befassen. 
Um in den Genuss des Frühbucher-
tarifs von 500 € zu gelangen, muss 
die Anmeldung bis 15. Februar 2009 
erfolgen. 
www.rgre2009.se

mailto:post@gemeindebund.steiermark.at
http://www.rgre2009.se
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Die Steiermark 
barrierefrei erleben

Seit 1980 besteht die Behinderten-
Selbsthilfe-Gruppe Hartberg, die 

sich als gemeinnütziger Verein das Ziel 
gesetzt hat, die Situation und Integration 
der behinderten Menschen zu verbes-
sern. Der Verein ist eine Anlaufstelle 
für Menschen in besonderen Lebens-
situationen, wobei es der Gruppe auch 
wichtig ist, behinderten Menschen bei 
der Urlaubsplanung zu helfen.
Der Verein hat daher eine Anzahl von 
„barrierefreien Urlaubsangeboten“ zu-
sammengestellt und vermittelt mit der 
neuen Broschüre „Die Steiermark bar-
rierefrei erleben“ Informationen über 
barrierefreie Unterkünfte, Gastronomie-
betriebe und Ausflugsziele in der Steier-
mark für alle Menschen jeden Alters mit 
besonderen Bedürfnissen.
Die Betriebe haben sich auf die Bedürf-
nisse behinderter Menschen eingestellt 
und bieten einen speziellen Service. 
Die Beherbergungsbetriebe sowie die 
Anzahl der vorhandenen barrierefreien 
Betten sind im Prospekt, aufgeteilt in 
Regionen, ersichtlich. Zusätzlich findet 
man nützliche Kontakte.
Das Angebot ist auch über die Da-
tenbank www.barrierefreierurlaub.at im 
Internet abrufbar.

Weitere Information erhalten Sie im 
Informationsbüro des Vereins:
behinderten-selbsthilfe-Gruppe 
Hartberg
A-8230 Hartberg, Sparkassenplatz 4 
(Sekretariat: Johanna Schweighofer)
Mo – Do. 9.00 bis 15.00 Uhr, 
Fr. 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Tel. 03332/65 405, Fax: /63 805
E-Mail: info@bsgh.at   
 www.bsgh.at

lAnd & Gemeinden

© Bernhard Bergmann

Klare Ziele verfolgt eine neu ge-
gründete oststeirische Gemein-
dekooperation. Die Gemeinden 

Lafnitz, Rohrbach an der Lafnitz und 
Schlag bei Thalberg, die nunmehr als 
„Kernregion Lafnitztal“ auftreten, wer-
den zukünftig gemeinsam die regionale 
Entwicklung intensivieren. So sollen 
beispielsweise durch die geplante An-
siedlung von Betrieben in den nächsten 
Jahren neue Arbeitsplätze in der Re-
gion geschaffen werden. Weiters soll 
die Stärkung des Naturraumes und die 
Errichtung von kommunalen Infrastruk-
tureinrichtungen forciert werden. 
Die Mitgliedsgemeinden der „Kernre-
gion Lafnitztal“ verfügen über optimale 
Lebensbedingungen und eine gut geglie-
derte Gewerbeinfrastruktur. Umgekehrt 
besteht jedoch Bedarf an der Verbesse-
rung des Arbeitsplatzangebotes, um der 
hohen Pendlertendenz Richtung Graz 
bzw. Wien entgegenzusteuern.
Die Strategie des Gemeindeverbandes 
liegt dabei in der Sicherung, Entwick-
lung und Vermarktung gemeinsamer 
Ansiedlungsflächen, die sich auf rd. 
40 ha entlang der B54 Wechselstraße 
erstrecken. Auf diesen Flächen sollen in 
den kommenden Jahren weitere Betrie-
be entstehen und zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen werden. 
Parallel zur Betriebsansiedlung sollen 
entlang des Flusslaufes der Lafnitz öko-

logische Ausgleichsflächen als Naher-
holungsgebiet und Ausweitung des Na-
turraumes erschlossen werden, wobei 
auch die Landwirtschaft eine wichtige 
Rolle spielt.
Zusammen mit dem örtlichen Raumpla-
ner wurde dazu bereits ein Nutzungs- 
und Funktionsprogramm erarbeitet, das 
darüber hinaus auch die gemeinsame 
Nutzung von bestehenden und geplan-
ten Infrastruktureinrichtungen beinhal-
tet. Dadurch kann für die Gemeinden 
auch ein monetärer Vorteil in Form 
eines Finanzausgleichs erzielt werden. 
So sind zum Beispiel Investitionen in 
gemeinschaftliche Kultur-, Sport und 
Freizeiteinrichtungen beabsichtigt.
Mit der Zielsetzung, die Standortent-
wicklung und die Betriebsansiedlung 
unter definierten Rahmenbedingungen 
voranzutreiben, wurde von IKM vorerst 
eine Analyse als Grundlage für die Fest-
legung des zukünftigen gemeinsamen 
Entwicklungsprozesses erstellt.  Weiters 
wurde eine Satzung für eine Gemein-
dekooperation erarbeitet, die von den 
drei Gemeinden  und der Steiermär-
kischen Landesregierung genehmigt 
wurde. Als erster offizieller Meilenstein 
wurde kürzlich der Gemeindeverband 
„Kernregion Lafnitztal“ gegründet, als 
nächster Schritt ist nun in Abstimmung 
mit der örtlichen Raumplanung die Flä-
chensicherung in Vorbereitung. 

Steirisches Lafnitztal startet mit 
Gemeindekooperation durch

Verbandskassier Bgm. Gerd Prenner, Verbandsobmann Bgm. Hans Hammer, 
Verbandsobmann-Stv. Bgm. Günter Putz und Ing. Andreas Allmer vom IKM (v. l. n. r.)

http://www.barrierefreierurlaub.at
mailto:info@bsgh.at
http://www.bsgh.at
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Gesunde Gemeinde

in der Steiermark sind es nur 12 Pro-
zent.

Kariesprophylaxe zahlt sich aus

Diese erfreulichen Ergebnisse für die 
Steiermark verdeutlichen die Sinnhaf-
tigkeit der seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten von Styria vitalis durchgeführten 
und vom Land Steiermark und den 
Sozialversicherungsträgern finanzierten 
Kariesprophylaxe in den Kindergärten 
und Volksschulen. Steiermarkweit besu-
chen sechzig Zahngesundheitserziehe-
rInnen jeden Kindergarten 4mal im Jahr 
und jede Volksschule 3mal pro Jahr und 
leiten die Kinder zu richtiger Mundhy-
giene und gesunder Ernährung an.

Kostenlose Infoveranstaltungen 
für Eltern

Einmal pro Jahr können alle steirischen 
Kindergärten und Volksschulen im Rah-
men der Kariesprophylaxe zusätzlich zu 
den regelmäßigen Besuchen der Zahn-
gesundheitserzieherInnen über Styria 
vitalis eine kostenlose Infoveranstaltung 
für Eltern in Anspruch nehmen. Folgen-
de Themen stehen zur Auswahl:

morgenstund´ hat Gold im mund: 
Wie können „Morgenmuffel“ dazu be-
wegt werden, durch ein vollwertiges, 
ausgewogenes Frühstück „Energie zu 
tanken“?

kindgerechte ernährung: 
Wie sollte eine optimale Mischkost für 
Kinder zusammengesetzt sein?

dolce vita – das süße leben:
Welche Alternativen können wir dem 
Heißhunger auf Süßes entgegensetzen?

brainfood: 
Welches Essen fördert die Konzentrati-
on und macht Lust aufs Lernen?

saftladen – softdrinks oder Wasser:
Welche Zutaten und Inhaltsstoffe sind in 
den Mode-Getränken enthalten? Welche 
Alternativen gibt es und wie können 
wir diese den Kindern schmackhaft ma-
chen?

krank & Gesundmacher im essen:
Welche Geschmacksverstärker, Aro-
men und Farbstoffe sind in unseren 
Nahrungsmitteln enthalten und sind sie 
wirklich notwendig?

der schöne schein der Werbung: 
Welche Auswirkungen haben die in 
Fernsehen, Internet und Kino vermit-
telten Schönheits- und Körperbilder auf 
das Verhalten unserer Kinder?

koch & backstudio für kleine und 
Große: 
Der Kindergarten oder die Schulklasse 
werden in ein Kochstudio für Eltern und 
Kinder verwandelt.
Materialkosten/TeilnehmerIn: € 3.-

Die Einladungen zu den Elterninfover-
anstaltungen werden von Styria vitalis 
zur Verfügung gestellt.

Weitere informationen erteilen:
Styria vitalis
Eveline Sommerauer & 
Barbara Korisis
Tel.: 0316/82 20 94-11 bzw. 15
karies@styriavitalis.at
www.styriavitalis.at

Der dmftindex gilt als inter
nationaler hauptvergleichs
wert für den zahngesund

heitszustand der bevölkerung eines 
landes . er stellt die summe der ka
riösen, der aufgrund von karies ge
zogenen und der gefüllten bleibenden 
zähne dar .

Dieser Wert soll laut dem neuen WHO-
Programm „Gesundheit 21“ bis zum 
Jahr 2020 für Zwölfjährige in allen Län-
dern bei 1,5 liegen. Österreich hat laut 
der aktuellen im Auftrag des BMGFJ 
durchgeführten Zahnstatuserhebung 
dieses Ziel mit einem Wert von 1,4 
bereits 2008 erreicht. Die Steiermark 
schneidet dabei im Österreichvergleich 
mit dem Wert 1,2 besonders gut ab. 
53 Prozent der untersuchten steirischen 
Zwölfjährigen sind sogar kariesfrei.
Eine weitere Zielvorgabe von Seiten 
der Weltgesundheitsorganisation lautet, 
dass zumindest zwei Drittel der von Ka-
ries betroffenen Zähne auch saniert sein 
sollen. In der Steiermark ist mit einem 
Sanierungsgrad von 80 % auch dieses 
Ziel bereits bei der aktuellen Erhebung 
erfüllt.
Österreichweit haben 23 % der Zwölf-
jährigen zumindest einen behandlungs-
bedürftigen, bleibenden Zahn im Mund, 

Jeder zweite Zwölfjährige in der Steiermark ist 
kariesfrei

mailto:karies@styriavitalis.at
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etzersdorfrollsdorf . –•  Die Ge-
meinde feierte im August das 120-
jährige Bestehen der Freiwilligen 
Feuerwehr. Rechtzeitig dazu wurde 
der Um- und Zubau des Feuerwehr-
hauses fertig, der anlässlich eines 
Festaktes  im Beisein zahlreicher 
Ehrengäste gesegnet wurde. Das 
Gebäude wurde innerhalb von 16 
Monaten umgebaut und dank der 
Mithilfe von Feuerwehr und Ge-
meinde konnten auch die Baukosten 
gesenkt werden. 

feldbach . – • Im September wurden 
im feierlichen Rahmen im Veranstal-
tungszentrum die Partnerschaftsur-
kunden zwischen der Stadtgemein-
de und der bayerischen Stadt Adels-
dorf von den beiden Bürgermeistern 
unterschrieben. Die Delegation der 
Gäste aus Bayern umfasste 97 Per-
sonen und darüber hinaus weite-
re Vertreter von 22 Vereinen. Die 
Partnerschaft ist eine kommunale 
außenpolitische Beziehung, in der 
gegenseitige Erfahrungen und Inno-
vationen ausgetauscht werden. 

köflach . –•  Mit Wirkung vom  
1. Oktober 2008 erhielt die Stadt-
gemeinde das Recht zur Führung 
eines Gemeindewappens. Zwar 
hatte die Lipizzanerstadt bereits seit 
langer Zeit ein Wappen, doch dieses 
war heraldisch nicht korrekt. Das 
nunmehrige Gemeindewappen hat 
folgende Beschreibung: „In blau-
em Schild ein aus goldenen Qua-
dersteinen gefügter Rundturm mit 
fünf vorkragenden Zinnen, schwarz 
durchbrochen im Erdgeschoß ein 
Rundbogenportal und beiderseits 
davon je ein rechteckiges Fenster, 
im zurückspringenden Obergeschoß 
zwei Rundbogenfenster“. Die feier-
liche Verleihung soll noch im heuri-
gen Herbst erfolgen.

krusdorf . –•  Vor 150 Jahren wurde 
die kleine Kapelle in der Gemeinde 
errichtet, heuer konnte sie reno-
viert werden. Im September fand 
die offizielle Einweihung mit einem 
Kapellenfest statt. 

lannach . –•  Seit fast 10 Jahren 
besteht die Gemeindepartnerschaft 
zwischen der Marktgemeinde und 
Alling in Bayern. Vor einiger Zeit 
wurde ein gemeinsamer Erfahrungs-

austausch zu speziellen Themen an-
geregt und so folgte einem Round 
Table-Gespräch in Alling nun Ende 
September in Lannach das zweite 
Gespräch zwischen Gemeinderäten 
beider Gemeinden. Ziel ist es, die 
Partnerschaft zu festigen und von 
den gegenseitigen Erfahrungen zu 
profitieren. 

neudau . –•  Nach einer intensiven 
Planungsphase erfolgte im Oktober 
der Spatenstich für die Umbauar-
beiten der nicht mehr dem aktuellen 
Standard entsprechenden Sportanla-
ge. Geplant ist der Aus- und Umbau 
des Kabinentraktes mit den dazu 
gehörigen Sanitäranlagen, der Neu-
bau eines Buffettraktes sowie einer 
Tribüne mit rund 200 Sitzplätzen. 

raaba . –•  Innerhalb eines Jahres 
wurde das neue Kinderbetreuungs-
zentrum fertig gestellt. Neben dem 
für mehrere Gruppen vorgesehenen 
Ganztags- und Halbtagskindergar-
ten sowie der Kinderkrippe wurde 
auch ein Jugendzentrum für junge 
Menschen realisiert. Mitte Septem-
ber lud die Marktgemeinde die Be-
völkerung zum Tag der offenen Tür 
sowie zur feierlichen Eröffnung. 

sankt Anna am Aigen . –•  Die Ge-
meinde kann nun mit einer der mo-
dernsten Sportanlagen der Region 
aufwarten. Sie umfasst Fußballsta-
dion, Trainingsplatz, Jugend- und 
Sporthaus sowie Kinderspiel- und 
Volleyballplatz. Die Vereinsmitglie-
der der Union St. Anna errichteten 
alles in Eigenregie, die Gemeinde 
stellte nur das Baumaterial zur Ver-
fügung. 

sankt marein im mürztal . –•  Das 
Jubiläum „40 Jahre Marktgemein-
de“ wurde im September gebührlich 
gefeiert. Rund 250 Besucher kamen 
in die Kultur- und Sporthalle, wo 
der Bürgermeister die wichtigs-
ten Ereignisse seit der Markterhe-
bung im September 1968 Revue 
passieren ließ. Diese reichten von 
der Neugestaltung von Hauptplatz 
und Gemeindeamt 1968 über den 
Hauptschulzubau 1975 und den 
Bau der Sporthalle 1985. Hoch-
wasserschutz, Bahnunterführungen, 
Wirtschaftshof, Kindergarten und 
vieles mehr wurden ebenfalls in 

dieser Zeit geschaffen oder erwei-
tert. Auch der Wohnbau spielte stets 
eine große Rolle, immerhin wurden 
in 40 Jahren 267 Einfamilienhäu-
ser und 281 Wohnungen errichtet. 
In einer Bildpräsentation wurden 
diese Entwicklungen detailliert ge-
schildert. Anlässlich des Festaktes 
wurden auch zahlreiche Ehrenna-
deln an verdiente Gemeindebürger 
verliehen. 

sankt michael in Obersteiermark . • 
– Ende September fiel der offizielle 
Startschuss für den Bau des neuen 
Amtshauses, das bereits Ende Ok-
tober 2009 fertig gestellt sein und 
in Betrieb genommen werden soll. 
Das neue Gemeindeamt wird behin-
dertengerecht ausgestattet und hat 
eine Bruttogeschoßfläche von 2.000 
Quadratmetern auf vier Geschoßen. 
15 Tiefgaragenplätze, 21 offene 
Parkplätze sowie ein Vorplatz, der 
für Veranstaltungen genützt werden 
kann, sind vorgesehen. 

sebersdorf . – • Mit einem Festgot-
tesdienst im September feierte der 
Löschverband Sebersdorf-Groß-
hart-Auffen sein neues Rüsthaus. 
Der dringend notwendige Neubau 
entspricht nun allen Anforderungen. 
Mit mehr als 3.500 Arbeitsstunden 
trugen die Wehrleute zur raschen 
Fertigstellung des Rüsthauses bei. 

stattegg . –•  Anfang Oktober eröff-
nete die Gemeinde ihre neuen Pfor-
ten für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Mehr als 500 Gäste folgten der 
Einladung zum Festakt auf den neu 
gestalteten Dorfplatz. Nach 15 Mo-
naten Bauzeit wurde das Ortszent-
rum mit dem neuen Gemeindeamt, 
der Dorfkapelle sowie der neuen 
Nahversorgungseinrichtung feier-
lich eröffnet. 

trofaiach . –•  Mit zahlreichen Eh-
rengästen wurde am 19. Oktober der 
vollkommen neu gestaltete Haupt-
platz der Stadtgemeinde feierlich 
eröffnet. Von Ende April bis Ende 
September dieses Jahres dauerten 
die Umbauarbeiten. Der Platz, der 
bisher nur parkenden Autos diente, 
ist nun ein Kommunikationszen-
trum für Jung und Alt, eine Be-
gegnungsstätte für Bürgerinnen und 
Bürger. 

kurzmeldunGen
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Erstmals fand am 8. Oktober 2008 
eine Agenda 21-Akademie unter 
dem Motto „Zukunft ländlicher 

Raum – in der Zusammenarbeit liegt 
die Kraft“ im Schloß-Weingut Thaller in 
Großwilfersdorf statt. Es war dies eine 
gemeinsame Veranstaltung der Land-
entwicklung Steiermark, des Steiermär-
kischen Gemeindebundes, der Landes-
gruppe Steiermark des Österreichischen 
Städtebundes und der Abteilung 16 für 
Landes- und Gemeindeentwicklung. 
Rund 160 Teilnehmer, unter ihnen Ers-
ter Landeshauptmann-Stellvertreter 
Hermann Schützenhöfer und Landesrat 
Johann Seitinger sowie Bürgermeister, 
Amtsleiter, Bezirkshauptleute und Ver-
treter von Baubezirksleitungen, nahmen 
daran teil.
Im Mittelpunkt standen Fragen der Ge-
meindekooperation, die in vier Fach-
vorträgen zu den Themen RegioNext, 
Recht, Organisation, Wirtschaft und 
Landwirtschaft näher behandelt wur-
den. 
In seiner Eröffnungsrede betonte Landes-
rat Johann Seitinger den hohen Stellen-
wert der Bürgerbeteiligung: „Bürgerin-
nen und Bürger wollen mitentscheiden 
– auch in Fragen der gemeindeübergrei-
fenden Kooperationen. Mit der Lokalen 
Agenda 21 steht uns ein international 
erprobtes Modell für die aktive Mitge-
staltung auf lokaler und regionaler Ebene 
zur Verfügung. Als Antwort auf die ak-
tuellen Fragen zur Zusammenarbeit und 
Beteiligung wurde nun die Agenda 21-
Akademie ins Leben gerufen.“ 
Erster Landeshauptmann-Stellvertreter 
Hermann Schützenhöfer hob in seinem 
Referat die Bedeutung der neuen steiri-
schen Regionalstruktur für eine nachhal-
tige Entwicklung der Steiermark hervor: 
„Die neue Struktur der Kleinregionen 

und Regionen gibt der Steiermark die 
Chance, nachhaltig zu wirken und die 
derzeit herrschenden Klima-, Ressour-
cen- und Finanzkrisen zu bewältigen. 
Mit dieser regionalen Zukunftsstruktur, 
die von beiden großen Parteien des 
Landes gemeinsam getragen wird, ist 
die Steiermark gut aufgestellt. Das Land 
wird Förderungen und ein Anreizsystem 
bereitstellen, damit diese neue Struktur 
von den Gemeinden – die hier die wich-
tigsten Partner sind – mit Leben erfüllt 
wird.“ 
Ab 2008 soll die steirische Agenda 21-
Akademie jährlich stattfinden. Sie soll 
in Abstimmung mit der Fachabteilung 
7A (Gemeinden und Wahlen) und der 
Abteilung 16 (Landes- und Gemeinde-
entwicklung) jeweils aktuelle Fragen 
der Gemeindekooperation behandeln. 

Erste Agenda 21-Akademie in Großwilfersdorf
Lokal und regional Lebensqualität sichern

v.l.n.r.: Gemeindebundpräsident LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger, LH-Stv. Hermann 
Schützen höfer, Bgm. Grete Gruber, LR Johann Seitinger, LAbg. Franz Majcen, 
LT-Präs. Walburga Beutl und Vize-Präs. Bgm. Johann Resch                  © Sandra Höbel 

1992 unterzeichnete Österreich ge-
meinsam mit 180 weiteren Staaten im 
Rahmen des Umweltgipfels in Rio de 
Janeiro die Agenda 21 – das weltweite 
freiwillige Bekenntnis zu nachhaltigen 
Entwicklungen im neuen Jahrtausend. 
Die Agenda 21 entwickelte sich mittler-
weile zu einem wirksamen Instrument 
der Bürgerbeteiligung in ganz Europa. In 
der Steiermark wurden im Rahmen der 
derzeit laufenden Förderperiode (2006 
bis 2013) der Verein „Landentwicklung 
Steiermark“ (LE) als Zusammenführung 
der bisherigen Vereine „Ökologische 
Landentwicklung“ (ÖLE) und „Inte-
grierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) 
gegründet. Mit 150 lokalen Agenda 21 
Gemeinden nimmt die Steiermark ge-
meinsam mit Oberösterreich und Wien 
österreichweit einen Spitzenplatz ein.

www.gemeindebund.steiermark.at

